
grüncard Teilnahmebedingungen

1 grüncard Teilnahme: Der Erhalt der grüncard setzt das vollständige Ausfüllen des Anmeldeformulars voraus.

2 Herausgeber: Die grüncard wird von der grüninger SCHUHE GmbH & Co. KG, Freudenstädter Str. 38, 72202 Nagold, kos-
tenlos (an Teilnehmer ab 14 Jahre) herausgegeben. Die Karte ist von dem/der Inhaber/in (bzw. dem Erziehungsberechtigten) 
nach Erhalt an der dafür vorgesehenen Stelle zu unterzeichnen. Die grüncard ist übertragbar.

3 Datenschutz: Die über das Anmeldeformular mitgeteilten Daten (Anmeldedaten) werden durch die grüninger SCHUHE 
GmbH & Co. KG erhoben, verarbeitet und genutzt. Zugriff auf diese Daten haben die zuständigen Mitarbeiter der grüninger 
SCHUHE GmbH & Co. KG. Eine Übermittlung von Anmelde- oder bei der Nutzung der Karte anfallenden Daten an Dritte ist 
ausgeschlossen. Auf Anfrage teilt Ihnen die grüninger SCHUHE GmbH & Co. KG gerne mit, ob und welche persönlichen Daten 
von Ihnen gespeichert sind.

4 Punkte sammeln: Die grüncard berechtigt die Karteninhaberin/den Karteninhaber bei jedem Einkauf, umsatzabhängig 
(bezogen auf den Umsatz seit letzter Gutscheinerstellung) einen Treuebonus in Form von Punkten zu sammeln. Es besteht 
folgende Treuebonus-Staffelung:

Bei einem Jahresumsatz
bis  € 200 = 2% Treuebonus (2 Punkte pro €) 
bis € 400 = 3% Treuebonus (3 Punkte pro €) 
bis € 600 = 4% Treuebonus (4 Punkte pro €) 
über € 600 = 5% Treuebonus (5 Punkte pro €) 

Der Jahresumsatz sowie der Treuebonus schließen die gesetzliche Umsatzsteuer ein. Treuebonus: 2-5% des Bruttoentgeltes. 

5 Treue-Gutschein: Die Punkte werden auf einem individuellen Kartenkonto bei der grüninger SCHUHE GmbH & Co. KG 
gutgeschrieben (1 € Cent = 1 Punkt). Eine Gutscheinerstellung ist erst ab einem Mindestpunkteguthaben von 500 Punkten (= 
5 Euro) möglich. Guthaben unter 5 Euro werden auf das nächste Jahr übertragen. Die Erstellung des Gutscheins/ Bonusaus-
schüttung erfolgt 1-mal pro Jahr (in der Regel im Frühjahr) in Form eines Einkaufsgutscheins, der per Post zugeschickt wird.

6 Einkaufsgutschein einlösen: Der Einkaufsgutschein kann in unserem Ladengeschäft, Freudenstädter Str. 38, 72202 Nagold 
eingelöst werden und bei einem Einkauf verrechnet werden. Er behält 1 Jahre nach Ausstellung seine Gültigkeit.

7 Kartenherausgabe/Sperrung: Die grüninger SCHUHE GmbH & Co. KG kann diesen Vertrag jederzeit kündigen und/oder 
jederzeit die Herausgabe der grüncard verlangen oder die Karte sperren, wenn ein wichtiger Grund vorliegt, z.B. Hausverbot in 
unserem Ladengeschäft, Erschleichung von geldwerten Vorteilen. Eine weitere Verwendung der Karte ist in diesem Fall nicht 
mehr möglich und gesammelte Punkte verfallen ohne Anspruch auf Erstattung oder Auszahlung.

8 Gültigkeit: Die grüncard gilt zunächst für zwei Jahre und verlängert sich danach automatisch, wenn wieder damit eingekauft 
wird.

9 Kündigung: Die grüncard ist jederzeit durch die Karteninhaberin/den Karteninhaber schriftlich, telefonisch oder per E-Mail 
kündbar.

10 Zusatzleistungen: Die mit der Karte verbundenen Zusatzleistungen, die durch die grüninger SCHUHE GmbH & Co. KG 
gewährt werden, können jederzeit verändert oder aufgehoben werden. Änderungen, Ergänzungen und/oder Streichungen im 
Leistungsumfang werden der Karteninhaberin/dem Karteninhaber rechtzeitig im Internet unter www.nagold-schuhe.de mitge-
teilt. Den aktuellen Stand der Teilnahmebedingungen kann die Karteninhaberin/der Karteninhaber im Internet unter
www.nagold-schuhe.de/gruencard einsehen.

11 Datenspeicherung: Die im Rahmen des Kundenkartenprogramms gesammelten persönlichen Daten sowie die Bonusdaten 
(Waren, Preis und Datum des Kaufes) werden zu internen Werbe- und Marktforschungszwecken durch grüninger SCHUHE 
GmbH & Co. KG gespeichert und genutzt (auch in elektronischer Form). Es findet keine Weitergabe der Daten an Dritte statt. 
Eine erteilte Einwilligung ist freiwillig und kann jederzeit widerrufen werden durch eine kurze schriftliche Mitteilung an die grü-
ninger SCHUHE GmbH & Co. KG, Freudenstädter Str. 38, 72202 Nagold oder per Email an info@grueninger-schuhe.de. Wenn 
die Einwilligung nicht erteilt oder widerrufen wird, hat dies keine Auswirkungen auf die Teilnahme am Bonusprogramm.

12 Änderungen/Ergänzungen: Die grüninger SCHUHE GmbH & Co. KG behält sich vor, diese Geschäftsbedingungen zu 
ändern oder zu ergänzen. Änderungen werden Ihnen vorab schriftlich unter Ihrer zuletzt bekannten Anschrift mitgeteilt. 
Eine Änderung gilt als genehmigt, wenn sie nicht innerhalb eines Monats nach dem Datum des Poststempels der Mitteilung 
kündigen oder wenn Sie nach Ablauf dieser Frist die  grüncard zur Gutschrift von Rabatten nutzen. Auf die Bedeutung dieser 
Frist werden wir Sie in der Mitteilung noch einmal gesondert hinweisen. Der aktuelle Stand der allgemeinen Nutzungs- und 
Geschäftsbedingungen kann im Internet unter www.nagold-schuhe.de/gruencard eingesehen werden.


